
Satzung der Partei „Österreichische Herz Partei“ 

§ 1 „Österreichische Herz Partei“ (OEHP“)   

 Sitz ist Bockfließ, Niederösterreich  

 Tätigkeitsgebiet: Österreich. 

§ 2 Zweck und Grundsätze 

Ziele der sind:  

1.  Nachhaltigkeit in allem Tun in der Gesellschaft bewusst machen. 

2. Achtsames und respektvolles Handeln mit allen Wesen. 

3. Schutz und Unterstützung der Schwächeren in der Gesellschaft. 

4. Ökologie statt Ökonomie unter Bedachtnahme auf ein ressourcenschonendes 

Leben in einem Miteinander für die nächsten Generationen. 

5. Keine verurteilende und beurteilende Kommunikation, sondern ein Austausch auf 

Augenhöhe mit einem lösungsorentierten Ansatz. 

6. Sie bekennt sich zu demokratischen, rechtsstaatlichen und sozialen 

Grundsätzen. 

7. Die Programmgestaltung erfolgt basisdemokratisch / in thematischen Gremien. 

§ 3 Mitgliedschaft 

1. Mitglied kann jede natürliche Person ab 16 Jahren werden, die sich zur Satzung 

bekennt. 

2. Aufnahme erfolgt durch elektronischen Beitrittsantrag, beschlossen durch den 

Vorstand. 

3. Rechte: Teilnahme an Versammlungen, Stimmrecht, Wahlrecht. 

4. Pflichten: Zahlung des Mitgliedsbeitrags, Einhaltung der programmatischen 

Grundsätze. 

5. Austritt: schriftlich gegenüber dem Vorstand. 

6. Ausschluss bei schwerwiegendem Verstoß nach geordnetem Verfahren. 

§ 4 Organe 

1. Mitgliederversammlung: 

o Einberufung mind. 14 Tage vorher, Tagesordnung bekanntgeben. 

o Aufgaben: Beschlussfassung über Vorstand, Satzungs- und 

Programmänderungen, Auflösung. 
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